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ständig uns mit dem Beschuldigt ©a, dürfte es &©a Verteidiger 
relativ leicht fallen» den Beschuldigten Qualifiziert zu 
beraten, was sich* wie bereits mehrfach erwähnt* meist im 
Interesse der Effektivität des Brmittlungavorfahrens nieder» 
schlägt* Di© Aktenei&ai oht sollte man aber erst nach Bean
tragung durch den Verteidiger ermöglichen, daß nicht bei je
dem Rechtssnwaltssproeher automatisch die Akte mitgesohickt 
werden muß* Bekanntlich dienen manche Itechtsanwaltsspreoher 
auch nur zur Klärung persönlicher Brohl©nre, die mit der 
3traftat nichts zu tun haben*
Die erfolgte Akteneineicht ist nach Abschluß zu dokuaentle
rer. und anschließend die Akte auf Vollständigkeit au prüfen* 
Dom Verteidiger ist es gestattet, Aufzeichnungen zua Akten» 
Inhalt zu machen und tont echnt sehe Aufaeiclmungßgeräto für 
die Fixierung des Akteoiiahaltes zu nutzen* Das Fotokopieren 
und anderweitig© Vervielfältigen einzelner Alst ent eile ißt 
dom Verteidiger nicht zu gestatten*
Befürworter der Beschränkung der Aktonoinsicht argurasntio- 
v m  damit* daß eine einmal gewährte Aktonoinsicht nicht 
wieder beschränkt werden kann* Das ist durchaus richtig, und 
es ergibt sieh nach Meinung des Verfassers daraus ein be
sonderer Anspruch m  die ifetersuehungearboit, nämlich an 
ein©’ weitsichtige ^torauohungsplonung und tm sin©Quali
fiziert e Fixierung von tfeit^rauohunfjsergobnissen* Falsch 
wäre es nach Meinung des Verfassers* deshalb die Einengung 
der Aktcnoiasicht zu betreiben*

In der Vergangenheit führt© die Beschränkung der Aktenein
sieht in der I&nie Untersuchung vereinzelt zu ungeeigneten 
Bowoisanträgen der Verteidiger, da die Verteidiger den Äuße
rungen der juristisch raeist unbes oblegenen Beschuldigten 
Glauben schenken mußten* die bei ihren Schilderungen des 
Sachverhalt manchmal subjektiv falsch beurteilten und wesent
liche tatbestandsmäßige Fakten wissentlich oder unwissent
lich unterschlugen# Dies kam vor, werni beim Rechtsanwslts—


